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Gestützt auf § 101 GG gibt sich die Gemeinde Lausen folgendes Reglement für die 
Geschäftsprüfungskommission (GPK): 
 
 
§ 1 Zusammensetzung 
 
1 Die GPK besteht aus fünf Mitgliedern. 
 
2 Das Büro der Gemeindekommission ist zugleich GPK. 
 
 
§ 2 Unvereinbarkeit 
 
 Die Mitglieder des Gemeinderates sind nicht in die GPK wählbar (§ 101 Abs. 3 GG). 
 
 
§ 3 Aufsichtsinstanz 
 
 Aufsichtinstanz über die GPK ist die Gemeindeversammlung. 
 
 
§ 4 Berichterstattung an die Gemeindeversammlung 
 
 4.1 Ordentliche Berichterstattung:  
 Die GPK erstattet der Gemeindeversammlung jeweils im ersten Halbjahr über ihre das 

verflossene Jahr betreffenden Feststellungen Bericht. Bei schweren Pflichtverletzungen 
beantragt sie der Gemeindeversammlung die Anhebung eines Disziplinarverfahrens. (§ 102 
Abs. 2 GG) 

 
4.2 Ausserordentliche Berichterstattung:  
Die GPK kann der Gemeindeversammlung über ihre Tätigkeiten jederzeit Bericht erstatten 
und Antrag stellen. Der Gemeinderat ist verpflichtet, ein entsprechendes Traktandum auf die 
Traktandenliste der nächsten Gemeindeversammlung aufzunehmen. 

 
 
§ 5 Aufgabe 
 
 Die GPK überprüft die Tätigkeit der Gemeindebehörden und Gemeindebeamten auf ihre 

Gesetz-  und Rechtmässigkeit. 
 
 
§ 6 Befugnisse  
 

1. Die GPK kann in die Akten sämtlicher Behörden, Verwaltungszweige und Anstalten der 
Einwohnergemeinde Einsicht nehmen. Die Behörden der Einwohnergemeinde sind 
verpflichtet, der GPK Auskunft zu erteilen (§ 103 GG). 

 
2. Die Gemeindeverwaltung stellt dem Präsidenten der GPK die Protokolle der 

Gemeinderats-Sitzungen zur Einsichtsnahme zu. 
 
 
§ 7 Sitzungen 
 

1. Die Sitzungen werden vom Präsidenten nach Bedarf sowie auf Verlangen von mindestens 
2 Mitgliedern einberufen. 

 
2. Die schriftliche Einladung samt Traktandenliste muss den Mitgliedern mindestens 24 

Stunden vor der Sitzung zugestellt werden. 
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§ 8 Beschlussfähigkeit 
 
 Die GPK ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. 
 
 
§ 9 Aktuariat 
 
 Das Aktuariat und die Sitzungsprotokolle, die allen Mitgliedern in Kopie zuzustellen sind, 

werden vom Aktuar geführt. 
 
 
§10 Revision 
 
 Das Reglement kann jederzeit durch die Gemeindeversammlung mit einfachem Mehr 

revidiert werden. 
 
 
§11 Inkrafttreten 
 
 Das Reglement tritt nach Annahme durch die Gemeindeversammlung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

 
Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Lausen am 27. Oktober 1972 
 
 

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Der Gemeindepräsident:  Der Gemeindeverwalter: 
 
 

sig. M. Tschudin  sig. F. Ehrsam 
 
 
 
 
Vom Regierungsrat in seiner Sitzung vom 23. Dezember 1974 genehmigt. 
 
 
 

Der Landschreiber: 
 
 
Sig. Guggisberg 
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